
DEIN TAG IM PARK

Rundumver-
sorgung

Sonntag, 
23. Juli 2023 

Startzeiten 9:30 bis 14:30 Uhr
Salinenpark Bad Rappenau

Gemeinsam

Spaß

Telefonische Anmeldung  
                 07264 86 2125

Online-Anmeldung

Kompetenzzentrum für medizinische 
Rehabilitation Bad Rappenau
Salinenstraße 30, Bad Rappenau
Telefon: 07264 862125, www.kur-br.de

www.spiele-ohne-grenzen-bad-rappenau.de

STADTRADELN 2023 - 
jetzt noch anmelden und 
mitradeln!
In diesem Jahr radelt Bad Rappe-
nau vom 24.6. bis 14.7.
Bis 14.7. kann man sich noch anmel-
den und Teams bilden oder einem 
Team beitreten! Alle Infos findet man 
hier: www.stadtradeln.de/badrappe-
nau. Mehr Infos zu den Veranstaltun-
gen rund ums STADTRADELN gibt es 
in diesem Mitteilungsblatt.

SCS-Festwochenende
7. Juli – 10. Juli 2023
Anlässlich des 100+2-jährigen Ver-
einsjubiläums veranstaltet der SC 
1921 Siegelsbach e.V. auf dem Sport-
gelände Siegelsbach ein großes Fest-
wochenende. Ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm für Groß und 
Klein ist geboten. Im Festzelt findet 
eine Bewirtung mit Getränken und 
Speisen statt. 

Bürgerversammlung in  
Bad Rappenau am 4.7.2023
Die Stadt Bad Rappenau lädt alle 
Interessierten und vor allem die Ein-
wohnerinnen und Einwohner aus der 
Kernstadt zu einer Bürgerversamm-
lung am Dienstag, 4.7.2023 um 
19.00 Uhr in den Sitzungssaal des 
Rathauses Bad Rappenau ein. 

Jetzt anmelden zum  
Ferienprogramm 2023
Rund 150 Veranstaltungen und Ter-
mine werden in diesem Jahr beim 
Ferienprogramm angeboten. 
Ab sofort findet man unter www.
ferienprogramm-badrappenau.de 
alle Infos zum Ferienprogramm der 
Stadt Bad Rappenau. Hier kann man 
sich auch online bis zum 9.7.2023 
anmelden. 
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Bad Rappenau
MITTEILUNGSBLATT der Großen Kreisstadt 

und der  Gemeinde Siegelsbach



Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Bürgermeisteramt Siegelsbach

Veranstaltungen im Juli

7.7.  –
10.7.

Sportclub 1921 e.V. Festwochenen-
de zum 
100+2-jährigen 
Vereinsjubiläum

Sportplatz 
Siegelsbach

10.7. DRK-Senioren Seniorennach-
mittag (Grillfest)

Festzelt des 
Sportclubs 
Siegelsbach

14.7. –
16.7.

Sportclub 1921 e. V. Radausfahrt
AH-Abteilung

15.7. Freiwillige 
Feuerwehr

Jahreshaupt-
versammlung

Großer 
Bürgersaal

18.7. Gemeinde 
Siegelsbach

Gemeinde-
ratssitzung

Großer 
Bürgersaal

18.7. Evangelische 
Kirchengemeinde

Café im Schloss Ev. 
Gemeindehaus

28.7. Musikverein Probenabschluss Großer 
Bürgersaal

Bürgersprechstunde

Liebe Siegelsbacherinnen und Siegelsbacher,
Ihre Meinung ist mir und meinem Team sehr wichtig. Um den regel-
mäßigen Austausch zwischen dem Rathaus und Ihnen sicherzustel-
len, biete ich daher an jedem ersten Donnerstag im Monat ab 16.30 
Uhr eine Bürgersprechstunde an. Sie haben hier die Möglichkeit, Ihre 
Themen, Fragen oder Anregungen mit mir zu besprechen. Um die 
Sprechstunde zeitlich koordinieren zu können, melden Sie sich bitte 
kurz telefonisch bei Frau Mutlu unter der Nummer 07264/9150-33 an.
Der nächste Termin: 6.7.2023
Sie können sich selbstverständlich auch weiterhin gerne unmittelbar 
mit Ihren Anliegen an die Verwaltung wenden. Oft können wir Ihnen 
auch direkt weiterhelfen.
gez. Tobias Haucap, Bürgermeister

Kinder- und Jugendsprechstunde

Du wohnst in Siegelsbach und gehst hier in den Kindergarten, auf 
den Spielplatz, bist Mitglied in einem Verein, benutzt hier Fahrrad-
wege und Busse?
Dir fallen dabei bestimmt viele Dinge auf. Uns ist es wichtig, dass du 
dich hier wohlfühlst. Deshalb sag uns, was dir hier gefällt oder was 
wir verbessern können.
Frau Mutlu und Herr Bürgermeister Haucap bieten immer am ersten 
Donnerstag des Monats zwischen 15.00 und 16.30 Uhr eine Kinder- 
und Jugendsprechstunde an. Rufe vorher an, Telefon 07264/9150-33.
Der nächste Termin: 6.7.2023

WaldNetzWerk e.V.

Mit der Veranstaltungsreihe „Abendspaziergang in der Natur“ macht 
das WaldNetzWerk Station in Siegelsbach. Gemeinsam erkunden wir 
die Natur vor der Haustüre – in diesem Jahr unter dem Motto „Wald-
Schätze schützen“. Herzliche Einladung dazu.
WaldSchätze schützen – in Siegelsbach
Freitag, 14. Juli, 18.00 Uhr
Jetzt im Sommer tut der Wald und seine kühlende Wirkung sehr 
wohl – wenn dann auch noch der kühlende Bach zu sehen und 
zu hören ist, wird der Abendspaziergang perfekt. Dieser sichtbare 
Schatz Wasser hat zahlreiche weniger sichtbare Begleiter, die durch 
das Wasser erst die Möglichkeit haben, in diesen Waldbereichen zu 

existieren. Herzliche Einladung zum Abendspaziergang mit Revier-
förster Claus Schall zu den WaldSchätzen im Siegelsbacher Wald. 
Der Spaziergang ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Treffpunkt ist in Siegelsbach beim Parkplatz am Friedhof zur Weiter-
fahrt in den Wald.
Info unter info@waldnetzwerk.org und telefonisch unter 07131/994-
1181. Alle WaldNetzWerk-Programme sind im Waldplaner und unter  
www.waldnetzwerk.org zu finden.

Halbseitige Straßensperrung Staugasse/K 2038

Aufgrund der Arbeiten zum Glasfaserausbau wird die Staugasse/K 
2038 bauabschnittsweise im Zeitraum seit 20.6. bis 14.7.2023 halb-
seitig gesperrt (einschließlich Gehweg). 
Die Bauarbeiten werden durch die Firma Connect als Wanderbau-
stelle durchgeführt und dauern in den einzelnen Abschnitten in der 
Regel nur wenige Tage. Die Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden 
um Verständnis gebeten.

Stellenausschreibung

Gemeinde Siegelsbach  Landkreis Heilbronn

Die Gemeinde Siegelsbach (ca. 1.700 Einwohner) sucht ab 
11.9.2023 für die Essensausgabe in der verlässlichen Grund-
schule einen/e

Mitarbeiter (m/w/d) für die Essensausgabe

auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung (16,15 %). Die Stel-
le ist grundsätzlich auch teilbar.

Die Einrichtung der verlässlichen Grundschule bietet den Eltern 
von Schulkindern der Astrid-Lindgren-Grundschule in Siegels-
bach am Vormittag und bis maximal 16.00 Uhr eine ununterbro-
chene Betreuung ihrer Kinder.

Wir bieten Ihnen
• eine verantwortungsbewusste, abwechslungsreiche Tätig-

keit,
• Mitarbeit in einem aufgeschlossenen und motivierten Team,
• ein der Tätigkeit entsprechendes Entgelt nach TVöD,
• regelmäßige Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnah-

men,
• Arbeitszeiten an Schultagen liegen in der Regel zwischen 

13.00 und 14.15 Uhr von Montag bis Freitag

Wir erwarten
• Freude und Lust an der Essensausgabe für Kinder im Alter 

von 6 bis 10 Jahren,
• Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Lebensmittel-

unverträglichkeiten,
• aktuelle Schulung der HACCP-Leitlinien, der Lebensmittel-

hygieneverordnung sowie ein
• selbstständiger und verantwortlicher Arbeitsstil

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 
30.6.2023 an das Bürgermeisteramt Siegelsbach, Wagenbacher 
Straße 4a, 74936 Siegelsbach, gerne auch per E-Mail an 
quintana@siegelsbach.de. Für Auskünfte steht Ihnen Frau Quin-
tana Leiva, Telefon 07264/9150-25 gerne zur Verfügung.
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Bericht aus dem Gemeinderat Gemeinderatssitzung 
vom 20.6.2023

Herr Haucap begrüßte die Gemeinderäte, Pressevertreter, anwesen-
den Gäste und die Zuschauer zur Gemeinderatsitzung am 20.6.2023

Tagesordnungspunkt 1
Bürgerfragestunde
Anfragen aus der Bürgerschaft wurden aufgenommen und bespro-
chen.

Tagesordnungspunkt 2
Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse
Der Gemeinderat stimmte der Anmietung der Ringstraße 33 zur 
Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern zu.

Tagesordnungspunkt 3
Bekanntgaben und Anfragen Stadtradeln 2023
Vom 24. Juni bis 14. Juli können alle Bürgerinnen und Bürger sowie 
alle Pendlerinnen und Pendler, die in Siegelsbach leben, arbeiten, 
eine Ausbildung machen oder einem Verein angehören, mitradeln. 
Anmeldungen sind bereits jetzt und über den gesamten Zeitraum 
möglich. 
Seien Sie dabei und treten Sie gemeinsam in die Pedale! Jeder Kilo-
meter zählt! 
Alle wichtigen Infos unter www.stadtradeln.de/siegelsbach. 
Neben den Auszeichnungen vom Landkreis Heilbronn und dem 
Klimabündnis prämiert auch die Gemeinde in folgenden Kategorien:
• radaktivstes Team mit mind. 2 aktiven Radelnden (meiste Kilome-

ter/Teammitglied)
• ersten drei radaktivste(n) Radler/innen (meiste Kilometer)
Anfragen aus dem Gremium wurden beantwortet.

Tagesordnungspunkt 4
Außenbereich Sporthalle
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe des Sport-

bodens vom Multifunktionsfeld
b) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Garten- 

und Landschaftsbauarbeiten Frau Biegert von Biegert Land-
schaftsarchitektur stellte die wesentlichen Ergebnisse der Ange-
botsabfrage vor. Der Gemeinderat beschloss die Vergabe des 
Sportbodens und der Garten- und Landschaftsbauarbeiten an 
den jeweils wirtschaftlichsten Anbieter. In der HH-Planung sind 
die Mittel entsprechend berücksichtigt. Ferner gab Bürgermeis-
ter Haucap bekannt, dass die Volksbank Kraichgau 5.000 Euro für 
das Multifunktionsfeld gespendet hat. Die Gemeinde bedankt 
sich ganz herzlich für die Unterstützung.

Tagesordnungspunkt 5
Entwässerungsgräben im Baugebiet „Am Berg“ 
Richtlinien für den Bebauungsplan
Aufgrund einer Anzeige wurde eine Begehung aller Entwässerungs-
gräben im Baugebiet „Am Berg“ durchgeführt. 
In zahlreichen Fällen wurde festgestellt, dass der im Bebaungsplan 
vorgegebene Abstand zur Grabenmitte nicht eingehalten wurde. 
Da die Regelung im Rahmen des Bebauungsplans im Jahr 1993 
getroffen wurde, hat die Gemeinde das Ingenieurbüro Willaredt mit 
der Überprüfung der notwendigen Grabenbreite beauftragt. Diese 
sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Breite von insgesamt 
120 cm (60 cm auf jeder Grundstücksseite) ausreichend wäre. In 
Anbetracht der zunehmenden Starkregen muss die Funktionstüch-
tigkeit der Entwässerungsgräben unbedingt erhalten bleiben. Für 
Entscheidungen zu bereits vorhandenen oder zukünftig geplanten 
baulichen Anlagen im Bereich der Entwässerungsgräben wurden die 
vorgeschlagenen Richtlinien beschlossen, welche die Auslegung des 
Bebauungsplans konkretisieren. 
Die Richtlinien werden separat im Mitteilungsblatt bekannt gege-
ben.

Tagesordnungspunkt 6
Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und 
der kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der Eltern-
beiträge für das Kalenderjahr 2023/2024
Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 19.7.2022 einer Erhö-
hung der Elternbeiträge für das Kalenderjahr 2022/2023 nicht zuge-
stimmt. Es entstanden dadurch Mehrkosten für die Gemeinde. 
Vor dem Hintergrund, dass die tatsächlichen Kostensteigerungen 
in Zeiten der Pandemie bewusst nicht im erforderlichen Maß in die 
Erhöhung der Elternbeiträge eingeflossen sind, muss nun nach und 
nach eine deutlich höhere Anpassung der Beitragssätze nachgeholt 

werden. Die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kir-
chenleitungen empfehlen daher für das Kindergartenjahr 2023/2024 
eine Erhöhung der Elternbeiträge um 8,5 Prozent. Der Gemeinderat 
spricht sich jedoch entgegen der Empfehlung für eine Erhöhung bis 
zu 4,5 % aus. Die endgültige Entscheidung über die Elternbeiträge 
erfolgt durch die jeweiligen kirchlichen Träger.

gez. Tobias Haucap, Bürgermeister

Entwässerungsgräben im Baugebiet „Am Berg“

– Richtlinien zur Auslegung des Bebauungsplanes –
Die Entwässerungsgräben sind als ca. 3 m breiter Schutzstreifen auf 
dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zu sehen (Grund-
stücksgrenze mittig/ca. 1,5 m auf jeder Seite des an einem Graben lie-
genden Grundstücks). Die Gemeinde hat ein Geh- und Leitungsrecht.

Der Bebauungsplan „Am Berg“ sieht zu den Entwässerungsgräben 
Folgendes vor:

1.15 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB)

 siehe Einzeichnungen im Plan
 Die Flächen dienen entsprechend ihrer Kennzeichnung der 

Einleitung und Ableitung des anfallenden Oberflächenwas-
sers (Dach- und Gartenwasser).

 Das dafür angelegte Grabensystem ist dauernd funktionsfä-
hig zu unterhalten.

2.5 Einfriedungen (§ 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO)
 Zulässig sind „nicht geschlossene“ Einfriedungen im Sinne 

von § 20 Nachbarrechtsgesetz.
 Die Gesamthöhe der Einfriedungen einschließlich Sockel-

mauern bis zu 0,3 m Höhe darf maximal 1,0 m betragen.
 Entlang vom öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen sind 

nur Naturholzzäune oder lebende Einfriedungen zugelassen. 
Maschendrahtzäune sind nur zwischen Nachbargrundstü-
cken zugelassen.
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 Im Bereich des Grabensystems ist mit Einfriedungen ein 
Mindestabstand von 1,0 m von der Grundstücksgrenze ein-
zuhalten.

In Anbetracht der zunehmenden Starkregen muss die Funktions-
tüchtigkeit der Entwässerungsgräben unbedingt erhalten bleiben. 
Für Entscheidungen zu bereits vorhandenen oder zukünftig geplan-
ten Bauvorhaben soll die Auslegung des Bebauungsplans folgender-
maßen konkretisiert werden:
1. Nebengebäude und sonstige bauliche Anlagen im Bereich der 

Entwässerungsgräben im Baugebiet „Am Berg“ müssen einen 
Mindestabstand von 60 cm zur Grabenmitte/Grundstücksgrenze 
einhalten.

2. Befreiungen von dieser Festsetzung können aufgrund der Viel-
zahl der vorliegenden und zukünftig möglichen Fälle nicht erteilt 
werden. Hintergrund ist der, dass eine Befreiung grundsätzlich 
nur ein bestimmtes Vorhaben betreffen sollte, also nur für Ein-
zelfälle anwendbar sein sollte. Diese Auslegung wurde mittler-
weile zwar sow eit gelockert, dass Befreiungen auch in meh-
reren Fällen innerhalb eines Bebauungsplangebiets nicht von 
vorneherein ausgeschlossen sind. Diese Lockerung hat jedoch 
seine Schranken, da eine Befreiung die Grundzüge der Planung 
nicht berühren darf. Durch die Anzahl der möglichen Befreiungs-
fälle wären grundlegende Festsetzungen des Bebauungsplans 
jedoch obsolet.

Siegelsbach, 20.6.2023
Haucap, Bürgermeister

Ehejubilare

Goldene Hochzeit
3.7. Stattelmann, Anton Herbert und Christa geb. Groß

Siegelsbacher Vereine 
und Einrichtungen

DRK-Seniorenclub Goldener Herbst SiegelsbachSeniorenclub „Goldener Herbst“ Siegelsbac

Foto: DRK-Hofmann

Astrid-Lindgren-Schule Siegelsbach

Sommersporttag 2023
Am letzten Freitag vor den Pfingstferien fand der Sommersporttag 
der Grundschule auf dem Sportplatz statt. Bei tollem Sommerwetter 
waren unsere Schülerinnen und Schüler hoch motiviert und starte-
ten frühmorgens gleich mit dem 800-m-Lauf für die Dritt- und Viert-
klässler und dem 400-m-Lauf für die Erst- und Zweitklässler. Auch 
beim Weitsprung, Weitwurf und 50-m-Lauf gaben alle ihr Bestes. Die 
Spaßstationen, sowie die Tennisschnupperstunde für die Dritt- und 
Viertklässler, durften auch in diesem Jahr nicht fehlen. Besonders der 
Turnschuhweitwurf und das Seilspringen sorgten für lachende Ge-
sichter. Beendet wurde der Sporttag mit einem verdienten Eis für die 
Kinder und Helfer. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Tennisverein 
und bei allen Eltern, die uns beim Sporttag unterstützt haben.

LandFrauenverein Siegelsbach

Mit „Krav Maga“ Neues wagen
Sucht man im Internet nach „Krav Maga“, findet man die Erläuterung, 
dass es sich dabei um eine israelische Kampfkunst handelt. Aus dem 
hebräischen übersetzt bedeutet es: Kontaktkampf.
Krav Maga ist aber viel mehr. Referent Sandro Grasso thematisiert 
am Dienstag, 11. Juli 2023 ab 20.30 Uhr im Bürgerzentrum die Ent-
stehung und Vermeidung von körperlicher Gewalt. Anschließend 
vermittelt er einige Grundlagen des Krav Maga. Die Siegelsbacher 
LandFrauen freuen sich auf einen sportlichen, lehrreichen und inte-
ressanten Abend.
Sportliche Kleidung, etwas zu trinken und Hallenschuhe bringen die 
Teilnehmerinnen selbst mit.
Anmeldungen bis 6. Juli 2023 auf dem LandFrauen-Handy oder per 
E-Mail.
Mitglieder zahlen 15 Euro, Gäste nehmen für 25 Euro teil.

LandFrauen trainieren Krav Maga Foto: Design via canva

Sportclub 1921 Siegelsbach e.V.

Aufruf zur Kuchenspende - Festwochenende zum Vereinsjubi-
läum
Der Sportclub Siegelsbach veranstaltet vom 7. bis 10. Juli ein Fest-
wochenende anlässlich des 100+2-jährigen Bestehens. Für diese Ver-
anstaltung sollen am Sonntag, 9. Juli ab 11.30 Uhr Kuchen angebo-
ten werden. Wie schon beim jährlichen Waldfest möchten wir unsere 
Mitglieder auch diesmal rechtzeitig zu den erforderlichen Kuchen-
spenden aufrufen. Für die Bereitstellung einer solchen Spende 
wären wir euch sehr dankbar. Die Kuchen können im Vereinsheim 
am 9. Juli zwischen 9.00 und 11.00 Uhr abgegeben werden.
Noch eine wichtige Bitte: Die Kuchenplatten oder Kuchenbehäl-
ter sollten mit dem Namen des Spenders gekennzeichnet sein, 
damit diese später wieder an die richtige Adresse zurückgegeben 
werden können. Vielen Dank hierfür.
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Tennisclub Siegelsbach e.V.

Verbandsspiele
Spielergebnis
Am Samstag, 24. Juni, hatten die Damen 40 ein Heimspiel gegen die 
Damen vom TC SG Heidelberg 2. Nach den Einzeln stand es schon 5:1 
und den Sieg hatte unsere Mannschaft schon in der Tasche. Nach-
dem noch 2 Doppel gewonnen werden konnten, lautete das Ender-
gebnis 7:2.
Vorschau
Damen 40
Samstag, 1.7.2023 ab 14.00 Uhr – Auswärtsspiel gegen TC Weinheim 
1902 1
Samstag, 8.7.2023 ab 14.00 Uhr – Heimspiel gegen Heidelberger TC 2
Samstag, 15.7.2023 ab 14.00 Uhr – Auswärtsspiel gegen TSG TC Kur-
pfalz Seckenheim/ASV Feudenheim 1
Herren
Sonntag, 2.7.2023 ab 9.30 Uhr – Heimspiel gegen TC SG Neckarzim-
mern 1
Sonntag, 9.7.2023 ab 9.30 Uhr – Auswärtsspiel gegen TC Großeicholz-
heim 1
Damen (Spielgemeinschaft mit TSG TV GG Obergimpern)
Sonntag, 2.7.2023 ab 9.30 Uhr – Auswärtsspiel gegen TSG TC RW 
Stebbach/TC Gemmingen 1
Sonntag, 9.7.2023 ab 9.30 Uhr – Heimspiel gegen TSV Einheit Reich-
artshausen 1
Sonntag, 16.7.2023 ab 9.30 Uhr – Auswärtsspiel gegen TC BG Bad 
Rappenau 1
Schleifchenturnier am 23. Juli 2023
Der Tennisclub kann im Juli auf sein 30-jähriges Bestehen zurück-
blicken. Dies soll in kleiner Form mit einem Schleifchenturnier am 
Sonntag, 23. Juli ab 14.00 Uhr gefeiert werden. Hierzu werden alle 
Mitglieder recht herzlich eingeladen. Zur weiteren Planung hängt ab 
sofort im Vereinsheim eine Teilnehmerliste aus.
Über Zuschauer würden wir uns natürlich auch freuen. Wir laden die 
Siegelsbacher Bevölkerung ein, sich den Sonntagnachmittag mit 
Kaffee und Kuchen zu versüßen.

Volkshochschule Unterland in Siegelsbach

Außenstelle Gundelsheim
Die ausführlichen Beschreibungen finden Sie im Programmheft und 
unter www.vhs-unterland.de, ebenso die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Die Gebühren gelten für die Mindestteilnehmerzahl. 
Beachten Sie bitte, dass eine Voranmeldung notwendig ist. Ihre Au-
ßenstellenleiterin erreichen Sie telefonisch unter 06269/429612 oder 
06269/428479 und per E-Mail über gundelsheim@vhs-unterland.de.
231GU21330 Trommelklang auf der Sonnenterrasse am Neckar 
in Offenau für Teilnehmer*innen mit und ohne Vorkenntnisse
Trommeln vermittelt Kraft, Lebensfreude und Präsenz. Wir laden Sie 
ein, dies durch schwingende afrikanische Rhythmen selbst zu erfah-
ren. Wir trommeln auf Hand- und Stocktrommeln. Sie erlernen oder 
vertiefen die Schlagtechnik auf der westafrikanischen Djembe und 
dem dazugehörigen Basstrommelset, verschiedene Grundstimmen 
und das klangvolle Zusammenspiel. Durch Bewegung, Sprache, spie-
lerische Rhythmusübungen und Lieder erfahren Sie Rhythmus ganz-
heitlich, leicht und voller Humor.
Instrumente werden gestellt. 5 € für die Leihgebühr werden im Kurs 
abgerechnet. Eigene große Handtrommeln dürfen gerne mitge-
bracht werden (bitte bei der Anmeldung angeben). Bitte mitbringen: 
bei schönem Wetter Sitzkissen, einen Hocker oder Stuhl ohne Arm-
lehne, Getränk
Sa., 1.7.2023, 15.00 – 18.00 Uhr, 1x, Treffpunkt: 74254 Offenau, Am 
Neckar, Parkplatz Kirche St. Alban, Pfalzstraße 18, Bei schlechtem 
Wetter findet der Kurs in der Horneckschule, Panoramastraße 22 – 24 
im Gymnastikraum statt. 19,00 €
231GU30180 Waldbaden – die Natur mit allen Sinnen erleben 
Beim Waldbaden nehmen wir mit individuellen Achtsamkeitsübun-
gen die Natur mit allen Sinnen wahr und dies hat eine beruhigende 
Wirkung auf Körper, Geist und Seele. So können Sie vom stressigen 
Alltag Abstand nehmen, Zeit für sich selbst finden und dabei ent-
schleunigen. Waldbaden ist eine echte Wohltat, da nachgewiesen 
ist, dass die besondere Luft im Wald gegen Stress und Unruhe hilft. 
Genießen Sie diese wunderbare Atmosphäre und erleben selbst, wie 
entspannt, gelassen und leicht Sie wieder aus dem Wald auftauchen. 
Bitte mitbringen: festes Schuhwerk, angepasste Kleidung, Sitzkissen, 
Getränk
Fr., 28.7.2023, 17.30 – 20.00 Uhr, 1x , 11,00 €

Gemeinsame amtliche
Bekanntmachungen

Zweckverband Wasserversorgungsgruppe  
Mühlbach

Wasser- und Abwassergebühren werden fällig
Die Abschlagszahlung für das 2. Quartal 2023 für die Wasser- und 
Abwassergebühren ist zum 1. Juli 2023 fällig. Wir möchten Sie bit-
ten, den Abschlagsbetrag zum 1. Juli 2023 zu bezahlen. Die für 
das Jahr 2023 festgesetzten Abschläge sind auf der Jahresend-
abrechnung 2022 angegeben. Es werden keine extra Abschlags-
rechnungen erstellt. 
Einzahlungen können bei allen Banken und Sparkassen geleistet wer-
den. Bitte geben Sie immer Ihre Kundennummer an. Sollten Sie uns 
ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, so werden wir den fälligen 
Betrag von Ihrem Konto abbuchen. Nicht bezahlte Abschlagsbeträge 
zum oben genannten Fälligkeitstermin werden von uns angemahnt. 
Dadurch werden zusätzlich zum Abschlagsbetrag Mahngebühren 
und Säumniszuschläge festgesetzt. Bitte achten Sie darauf, dass Sie 
uns einen Eigentumswechsel, die Änderung der Bankverbindung 
oder sonstige Änderungen im Bezug auf die Wasser- und Abwasser-
gebühren umgehend schriftlich mitteilen.
Ihr zuverlässiger Partner in der Trinkwasserversorgung
Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach

Bekanntmachungen
des Landratsamtes

Heizöllagerung in Überschwemmungsgebieten

Heizöltank hochwassersicher machen
Neben Neckar, Jagst und Kocher bahnen sich nicht weniger als 60 
große, mittlere und kleine Fließgewässer ihren Weg durch den Land-
kreis Heilbronn. Als wichtige Lebensadern tragen sie entscheidend 
zum Landschaftsbild und dem Naturhaushalt bei. Doch als Folge von 
Starkregen und ähnlichen unvorhergesehenen Überflutungsrisiken 
zeigen Flüsse und Bäche immer öfter ihre zerstörerische Seite.
Der Hochwasserschutz im Landkreis Heilbronn hat daher eine wich-
tige Bedeutung. In Überschwemmungs- und Risikogebieten müssen 
deshalb zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Seit 2018 müssen Heizöltanks mit einem Gesamtvolumen von über 
1.000 Litern, die in Überschwemmungs- und Hochwasserrisikogebie-
ten betrieben werden, hochwassersicher nachgerüstet werden, um 
ein Austreten von Heizöl im Überflutungsfall zu verhindern. Dabei 
ist es Aufgabe der Eigentümer,, die Auskünfte über die Lage ihres 
Grundstücks in einem Schutzgebiet einzuholen. Wer dieser Auffor-
derung und der sich daraus ergebenden Pflichten nicht nachkommt, 
riskiert im Schadensfall nicht nur den Verlust seines Versicherungs-
schutzes, sondern auch hohe Bußgelder. Ausgangspunkt für die 
Nachrüstung der Heizöltanks ist das 2018 erlassene Hochwasser-
schutzgesetz II Baden-Württemberg, dessen neueste Erkenntnisse 
auf den Landkreis Heilbronn übertragen wurden.
Informationen und Beratungen bietet das Landratsamt Heilbronn 
per Mail an info.heizoel@landratsamt-heilbronn.de oder telefonisch 
unter 07131/994.


